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Information zur Anrechnung einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
auf das Praktische Studiensemester  
 
 
 
 
Sehr geehrte Studierende, 
 
das praktische Studiensemester hat für unsere Fakultät eine 
hohe Bedeutung. Wir legen großen Wert darauf, dass die Stu-
dierenden Ihre Praxiszeit in dem sozialen Umfeld eines Unter-
nehmens absolvieren, um mit Vorgesetzten und Kollegen / Kon-
kurrenten interessante und qualifizierte Aufgabenstellungen zu 
bearbeiten. Hierzu gehört auch der Transfer und die Einordnung 
des bisher Erlernten auf die praktische Arbeitssituation, die von 
anderen Rahmenbedingungen als die Vorlesungen oder Semi-
nare in der Hochschule geprägt sind.  
 
Aufgrund dieses Stellenwertes der Praxiszeit haben wir hohe 
Hürden für eine Anrechnung gesetzt: 
 
1) Der Studierende hat eine abgeschlossene kfm. Ausbildung 

(Nachweis: Ausbildungszeugnis im Original oder beglau-
bigte Kopie). Eine technische Ausbildung (z.B. Kfz-
Mechaniker) wird nicht angerechnet.  
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2) Der Studierende hat für mindestens ein Jahr (Vollzeit) eine kfm. Tätigkeit aus-
geübt (Nachweis: qualifiziertes Arbeitszeugnis im Original oder beglaubigte 
Kopie). Das eine Jahr Vollzeit kann auch in Teilzeit z.B. über zwei Jahre ver-
teilt erbracht werden. Der Umfang der Arbeitszeiten muss aus dem Arbeits-
zeugnis hervorgehen. 

 
3) Mit dem Antrag ist ein Schreiben im Unfang von einer DIN A4 Seite einzurei-

chen. Hierin ist darzulegen, welche Veränderungen bei der Bewertung der Be-
arbeitung der Geschäftsvorfälle in der Ausbildungszeit durch das in der Hoch-
schule erworbene Wissen eingetreten ist (retrograder Transfer). 

 
Zur Anrechnung sind alle obigen drei Punkte zu erfüllen. Ist insb. Punkt 2) nur teil-
weise erfüllt, so kann es auch zu einer teilweisen Anrechnung kommen. Eine An-
rechnung der praktischen Tätigkeit im eigenen/elterlichen Unternehmen auf das 
Praktische Studiensemester wird nicht akzeptiert. Eine Anrechnung auf die Praxis-
prüfungen in den Modulen „Praxisseminar“ und „Transfermanagement“ findet 
grundsätzlich nicht statt. 
 
Bitte reichen Sie alle Unterlagen zusammen mit dem Antragsformular bei Frau Bolt 
im Praktikantenamt ein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 
 
 
 
 
gez.    gez.      gez. 
Prof. Dr. Rainer Groß Prof. Dr. Ralf Schwarz   Sabine Bolt 
Praxisbeauftragter  Vorsitzender d. Prüfungskommission Praktikantenamt 


